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Bundesgesetz, mit dem das Klimaschutzgesetz geändert wird 
 

 

Mit dem gegenständlichen Gesetzesentwurf soll die Anlage 2 des Klimaschutzgesetzes 

(KSG), BGBl I Nr 106/2011, geändert werden. Statt der bisherigen, allgemeinen Formulie-

rung des Zielpfades zur Verringerung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2013 bis 

2020 gemäß den EU-rechtlichen Vorgaben wird eine Tabelle vorgeschlagen, die für die Jah-

re 2013 bis 2020 in den sechs Sektoren des KSG – Raumwärme, Energie und Industrie 

(sofern sie nicht im Emissionshandel erfasst sind), Verkehr, Abfallwirtschaft, Landwirtschaft 

sowie Fluorierte Gase – jährliche Höchstmengen von Treibhausgasemissionen festlegt. 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) lehnt diesen Entwurf grundsätzlich ab. Dabei spielt die 

Einschätzung, dass das KSG ein Gesetz ohne normativen Gehalt ist, nur eine untergeordne-

te Rolle. Vielmehr ist dafür ausschlaggebend, dass die Aufteilung der Reduktionsverpflich-

tungen auf die einzelnen Sektoren ohne jegliche sachliche Grundlage erfolgt. Aus Sicht der 

BAK ist die Festlegung von Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen Voraussetzung 

für die Bestimmung der anzustrebenden Emissionsreduktionen in den einzelnen Sektoren, 

nicht umgekehrt. Daher ist die BAK der Auffassung, dass die Sektoraufteilung erst vorge-

nommen werden soll, wenn die Verhandlungen über die Reduktionsmaßnahmen zwischen 

Bund und Ländern, die gemäß § 3 Abs 2 KSG zu führen sind, abgeschlossen sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Herbert Tumpel       Günther Chaloupek 

Präsident       iV des Direktors 

F.d.R.d.A.       F.d.R.d.A. 
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